
im Zusammenhang mit der Applikation „ID 
Austria“ (im Folgenden: App „ID Austria“) 

Zu 1) und 1.1) Quellcode der App „ID Austria“

• Datei (APK) der App „ID Austria“, aktuell in der 

•

•
App mit Detektion der App „ID Austria“ sowie ein vollständiges Beispiel einer 

https://www.id-austria.gv.at/de/hilfe/hilfe-zur-app-ida/sicherheitsvorkehrungen
https://www.id-austria.gv.at/de/hilfe/hilfe-zur-app-ida/sicherheitsvorkehrungen
https://static.id-austria.gv.at/app/apk/ida_app.zip
https://idaustria.gv.at/de/developer
https://github.com/a-sit-plus/eid-service-app/tree/main


der App „ID Austria“ zur Verfügung gestellt. 
der App „ID Austria“ ist jedoch aus den nachstehenden Gründen nicht möglich:

Der Begriff „ID Austria“ dient als praxisnahe Bezeichnung für den Elektronischen 

•

•

ID geschaffene System einschließlich der App „ID Austria“ stellt damit 

Das österreichische „eID System (ID Austria)“ wurde am 27. April 2022 gemäß Art.
„hoch“

des Quellcodes der App „ID Austria“ wäre objektiv geeignet, dieses Sicherheitsniveau in 

Informationen „nicht zur 
Veröffentlichung bestimmt und auch nicht auf Antrag zugänglich zu machen“ sind, wenn 

– –



•

•

•

Patentinhaber etc.) gegen die Republik Österreich zu begründen, da die App „ID Austria“ 

„erheblichen wirtschaftlichen oder finanziellen Schaden“ von Organen und 

Offenlegung des Quellcodes der App „ID Austria“ wäre weiters objektiv geeignet, 

•

•



•

Das Interesse an der Einsicht in den Quellcode der App „ID Austria“ vermag diese potentiell 

Betriebsgeheimnisse und die „Rechte am geistigen Eigentum 
betroffener Personen“; all diese Interessen wären durch eine Offenlegung berührt.

zwar eine teilweise Informationsgewährung vor, „sofern dies möglich und damit kein 

Quellcodes der App „ID Austria“ wäre eine sinnvolle, sicherheitsneutrale Teiloffenlegung 
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich. Der Quellcode der App „ID Austria“ stellt 

der Software „ID Austria“

Die App „ID Austria“ wurde keinem eigenständigen, nur auf diese Applikation bezogenen 



Folgenabschätzung „ID 
Austria“, der öffentlich abrufbar ist:

„ “

„Bürgerkarte“ gemäß 

eine Information unabhängig von der Form nur erfasst ist, soweit sie bereits „vorhanden 
und verfügbar“ 

„Entwicklungskosten der ID Austria“ im von Ihnen gewünschten Sinn ist im 

•

•

•

https://www.id-austria.gv.at/dam/jcr:040bc953-08b7-4b62-af9c-92ccfabdbcb3/DSFA-ID_Austria-20250603.pdf
https://www.id-austria.gv.at/dam/jcr:040bc953-08b7-4b62-af9c-92ccfabdbcb3/DSFA-ID_Austria-20250603.pdf


für die „Entwicklung der ID 
Austria“ herangezogen wurden, ist zu beachten, dass sich die Entwicklung –

– ausgehend von der „Bürgerkarte“ über einen langen Zeitraum, 

1 IFG als „vorhanden und verfügbar“ anzusehen

„ “




